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schweizer
schule

Halbmonatsschrift fiir Erziehung und Unterricht

15. Juli 1972 59. Jahrgang Nr. 14/15

Beitrage zu einem objektivierten Ausleseverfahren

am Ende der Primarschule

Einfiihrung

In der letzten Nummer der «schweizer schu-
le» machten wir Sie mit einigen grundsatz-
lichen Uberlegungen zur Entwicklung mo-
derner Selektionsmethoden bekannt. In der
vorliegenden Nummer stellen wir lhnen nun
das von einer Zuger Kommission erarbeitete
Modell eines neuartigen Ubertrittsverfahrens
Vor.

Obwohl es durchaus moglich gewesen ware,
das ganze, ziemlich komplizierte und auf-
wendige Verfahren rein referierend darzu-
stellen, erachteten wir es als richtig, lhnen,
soweit uns das moglich war, alle notwendi-
gen Unterlagen im Wortlaut vorzulegen.
Manches muB jedoch — aus Platzgrinden —
ungesagt bleiben oder kann nur angedeutet
werden, so etwa der Einsatz des Computers,
die Organisation der Nachprifung, die Ta-
tigkeit der Priufungskommission und des
Rechnungsbiiros, die Kosten, die dieses
Aufnahmeverfahren mit sich bringt usw.

Wenn es uns trotzdem gelungen sein sollte,
lhnen einige Anregungen zu geben und
mihselige Kleinarbeit abzunehmen, dann
wéare der Zweck dieser Sondernummer er-
fallt.

Die Vorgeschichte des neuen Ubertritts-
verfahrens

Im Juni 1969 bestellte der Erziehungsrat eine
Kommission mit dem Auftrag, eine neues
Ausleseverfahren fur den Ubertritt an samt-
liche Zweige der Oberstufe auszuarbeiten.

ll. Das Zuger Modell

Diese Kommission formulierte drei Ziele fur

eine Neuregelung

1. Eine mdglichst objektive Zuweisung der
Schiler in die Oberstufen.

2. Hebung des Leistungsniveaus der Sekun-
darschulen.

3. Das Erfassen der geeigneten Schiiler des
ganzen Kantonsgebietes fir die Mittel-
schule.

Zur Erreichung dieser drei Ziele schlug die
Kommission folgendes Verfahren vor:

1. Die bisherige Aufnahmeprufung wird durch
eine AbschluBprifung am Ende der 6. Pri-
marklasse ersetzt, der sich alle Schiler
zu unterziehen haben. Sie wird auf zwei
Vormittage verteilt und vom 6.-KlaBlehret
unter Assistenz eines Oberstufenlehres
durchgefuhrt und korrigiert.

2. Die Zeugnisnoten des 6.-KlaBlehrers (Mit-
tel aus 1. und 2. Trimester) und die Pri-
fungsnoten werden im Verhaltnis 1:1 ge-
zahlt.

3. Anhand der erreichten Notendurchschnitte
werden die Schuler zugeteilt:

a) der Kantonsschule mit 6-5,1
b) der Sekundarschule bis 4,2
c) der AbschluBklasse unter 4,2

4.In der Prufungskommission mussen alle
der am Ubertrittsverfahren beteiligten Stu-
fen vertreten sein.

5. Alle der Kantons- und Sekundarschule zu-
geteilten Schuler haben eine Probezeit
von einem Trimester zu bestehen.

6. Es mussen Schritte unternommen werden,
um zu einer moglichst gerechten und ein-
heitlichen Notengebung zu gelangen.



Das anschlieBend eingeleitete Vernehmlas-
sungsverfahren des Erziehungsrates zeigte,
daB, mit Ausnahme der AbschluBklassen-
lehrer, keine der befragten Stufenkonferen-
zen den Kommissionsvorschldagen vorbehalt-
los zustimmen wollte. Wahrend die Mittelstu-
fenkonferenz vor allem gegen die starke
Gewichtung der 6.-KlaBnoten opponierte,
wiesen die Sekundarlehrer den Entwurf als
ganzen zuruck und sprachen sich fir einen
zumindest teilweise prifungsfreien Ubertritt
an die Oberstufe aus, was jedoch von den
Gymnasiallehrern strikte abgelehnt wurde.
Unter diesen Umstanden verzichtete der Er-
ziehungsrat fir das Jahr 1970 auf Anderun-
gen im bisherigen Auslesemodus und be-
auftragte am 22. April 1971 eine zweite
Kommission, bis zum Herbst 1971 ein neues
Ubertrittsverfahren auszuarbeiten.

Diese Kommission nahm am 18. Mai ihre
Arbeit auf, die sie in 17 Sitzungen und einer
Arbeitstagung bewaltigte.

So schwierig die Ausgangslage war, so uber-
raschend einigte man sich im Verlauf der 2.
und 3. Sitzung daruber, daB ein prufungs-
freier Ubertritt zu diesem Zeitpunkt nicht in
Betracht fallt, und zwar aus folgenden Griin-
den:

a) Unser vertikal gegliedertes Schulsystem,
das keine Orientierungsstufe im AnschluB
an die 6. Primarklasse kennt, erfordert ein
moglichst objektives Selektionsverfahren.

b) Da die Notengebung der Lehrer erwiese-
nermaBen recht unterschiedlich ist, kdme
es bei einem prifungsfreien Ubertritt not-
gedrungen zu unterschiedlichen Bewer-
tungen und damit zu Ungerechtigkeiten.

c) Die Primarlehrer, aber auch die Lehrer
der Oberstufe wirden einem starken
Druck der Eltern ausgesetzt sein.

d) Die Vertreter der Kantonsschule machten
geltend, daB der fiir den Ubertritt an ein
Gymnasium erforderliche Leistungsstan-
dard nur durch eine Prifung ermittelt und
garantiert werden kann.

In der gleichen Sitzung wurde vorgeschla-
gen, die FAL (Freiburger Arbeitsgruppe fir
Lehrplanforschung) zur Mitarbeit einzuladen.
Noch bevor die Kontakte zur Freiburger Ar-
beitsgruppe hergestellt waren, gelangte un-
sere Kommission auf Grund des Studiums
der Arbeiten von Ingenkamp, Frey, Wendeler
und Schmid zur Uberzeugung, daB eine

Kombination verschiedenartiger und vonein-
ander unabhangiger Selektionsmittel die be-
ste Gewahr fur eine objektive Auslese bie-
ten, daB sich diese also nicht nur auf die
Noten des Primarlehrers oder auf eine oder
mehrere Leistungsprifungen stiitzen dirfe,
sondern ebenso auf die Beurteilung des 6.-
KlaBlehrers und die Ergebnisse eines ge-
eigneten Schuleignungstests. Auch war sich
die Kommission darin einig, daB die Lei-
stungsprifungen nur jenen Stoff umfassen
durfen, der im Lehrplan gefordert und in un-
sern offiziellen Lehrmitteln enthalten ist, und
daB die 5. und 6. Klassen von der bisherigen
Prifungsbiffelei befreit werden miissen, die
oft genug die wahre Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit des Lehrers, aber auch die
Schulfreudigkeit der Schiiler zu ersticken
drohte.

Nachdem Herr Kurt Bossart, Mitarbeiter der
FAL, das Freiburger Modell in der 4. Sit-
zung vorgestellt hatte, formulierte die Kom-
mission einstimmig folgende Antrdge an den
Erziehungsrat:

1. Die bisherige Aufnahmeprifung wird durch
zwei Leistungspriifungen, die sich auf die
zweite Halfte des 6. Schuljahres verteilen,
ersetzt.

2. Jeder Teil der zwei Leistungsprufungen
umfaBt die Facher Deutsch und Rechnen,
die je wahrend max. 2'/2 Std. an 2 Tagen
geprift werden (insgesamt also 4 x 2'/2
Std.).

3. Ein Schuleignungstest ist integrierender
Bestandteil des kiinftigen Selektionsver-
fahrens.

4. Das Lehrerurteil wird mit Hilfe eines von
der Kommission ausgearbeiteten Fragebo-
gens ermittelt.

5.lm Prufungsergebnis mitbericksichtigt
werden die letzte Note der 5. und die erste
Note der 6. Primarklasse, und zwar neben
Deutsch und Rechnen auch die Realien
Geschichte, Geografie, Naturkunde und
Zeichnen, die zusammen einen Drittel des
Notendurchschnitts ausmachen.

6. Die vier Selektionskriterien werden ge-

maB Vorschlag der FAL wie folgt gewich-
tet:

a) Zeugnisnoten: 15 %o
b) Lehrerurteil: 15 %
c¢) Leistungsprifungen: 30 %
d) Schuleignungstest: 40 %
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7. In Fallen, bei denen die Ergebnisse zwi-
schen Zeugnisnoten, Lehrerurteil und dem
Ergebnis der Leistungsprufungen einer-
seits, und dem Testergebnis anderseits, zu
stark auseinanderklaffen, entscheidet eine
zusatzliche Prufung.

8. Dem Selektionsverfahren haben sich samt-
liche Schuler der 6. Primarklasse zu unter-
ziehen.

9. Fur das Jahr 1972 gilt betreffend Probe-
zeit die bisherige Regelung.

10. Die FAL ist zur Mitarbeit einzuladen.

11. Das Freiburger Modell soll, wenn auch

modifiziert, die Grundlage fir die weitere
Kommissionsarbeit bilden.

Der zeitliche Ablauf des neuen Ubertritts-
verfahrens

Das Ubertrittsverfahren erforderte einen ge-
nau ausgearbeiteten Terminkalender. Vom
reibungslosen Ablauf der Vorbereitungen,
Prifungen, Korrekturen und Auswertungen
hing viel fir den Erfolg des ganzen Unter-
nehmens ab. Dank einer straffen Kontrolle
konnte der Plan recht gut eingehalten wer-
den. Einzig die Korrektur des Intelligenzte-
stes bot zeitmaBig einige Schwierigkeiten,
da diese auBerkantonal auf einem Computer
durchgefihrt wurde. Die eingetretene Ver-
zogerung wirkte sich aber nicht aus, da die
Zeitreserve geniugend groB war.

Terminplan

Mai 1971: erste Kommissionssitzung
September 1971: der Erziehungsrat stimmt
den Antrdgen der Kommission zu; die De-
tailberatungen kénnen beginnen

2. November 1971: Orientierung und Instruk-
tion der 6.-KlaBlehrer und der Sekundarleh-
rer

4./5.November 1971: Leistungspriifung 1. Teil
Anfangs Dezember 1971: Bekanntgabe der
Resultate der 1. Leistungsprufung

21. Januar 1972: Intelligenztest

21. Februar 1972: Abgabe der Zeugnisnoten
und des Lehrerurteils an das Rechnungsbiro
1./2. Marz 1972: Leistungspriifung 2. Teil
Mitte Marz 1972: Bekanntgabe der Resultate
der 2. Leistungspriifung und des Intelligenz-
tests

24. Marz 1972: Bekanntgabe der Gesamt-
ergebnisse des Ubertrittsverfahrens

Orientierung der Lehrerschaft

Fur die Orientierungs- und Instruktionsta-
gung der Sekundar- und 6.-KlaBlehrer muBte
alles notwendige Material bereitgestellt
werden, namlich die Prifungsblatter. der
1. Teilprifung, die Wegleitungen und Resul-
tate dazu, Formulare flir den Zwischenbe-
richt an die Eltern, die Schiilerblatter fir die
Erfassung der Zeugnisnoten und eine Klas-
senliste flir die Ergebnisse der Leistungs-
prufung 1. Teil. An dieser Tagung wurden
jedoch nicht nur die oben genannten Unter-
lagen verteilt und erlautert, sondern auch
allgemeine Fragen im Zusammenhang mit
dem neuen Ubertrittsverfahren erdrtert und
diskutiert, so daB jede beteiligte Lehrperson
instruiert und motiviert war.

Prifungskommission

Weil die Kommission unter Zeitdruck stand,
verzichtete sie fur die 1. Leistungsprifung
auf die Erarbeitung einer eigenen Prifungs-
batterie — vor allem hatte die Zeit zur not-
wendigen Austestung gefehlt — und bearbei-
tete lediglich vier Blatter aus der IMK-Pri-
fungsreihe, die wir hier nicht veroffentlichen,
da sie lhnen bekannt sein dirften. Fir die
Ausarbeitung der 2. Leistungspriufung wurde
eine Prifungskommission gebildet. Mit dem
Vorsitz wurde der Prasident der Ubertritts-
kommission betraut.

Die Prufungskommission wurde in zwei Sub-
kommissionen gegliedert: die eine fiir Spra-
che, die andere fiir Mathematik. Sie setzt
sich aus je 2 Vertretern der Mittel- (5.-KlaB-
lehrer!) und Oberstufe zusammen.

Rechnungsbiiro

Ferner wurde ein Rechnungsbiro bestellt,
das aus drei Mitgliedern besteht, prasidiert
von einem Fachmann fur Statistik und Com-
putertechnik.

Der Versand der Unterlagen erfolgte durch
das Sekretariat der Erziehungsdirektion.

Die Suche nach einem Schuleignungstest

AuBerst schwierig gestaltete sich die Suche
nach einem geeigneten Schuleignungstest.
Wohl werden auf dem Markt einige sehr gute
Tests angeboten, doch eignen sie sich nicht
ohne weiteres fiir schweizerische Verhilt-
nisse. Anderseits muBte darauf Bedacht ge-
nommen werden, daB die einen und andern
Tests bereits in einzelnen Klassen zur An-



wendung gekommen waren (Umfrage!). Ein
glicklicher Umstand spielte uns dann einen
Test in die Hande, der im Handel gar nicht
erhaltlich war, der inzwischen im Beltz-Ver-
lag erschienene NST (Neuenburger Schul-
eignungstest), den die Herren Trier und
Schallberger flir den Kanton Zirich bearbei-
tet und geeicht hatten. Aus begreiflichen
Grinden konnen wir ihn hier nicht veroffent-
lichen, aber immerhin empfehlen.

Der NST, auch BASC (= Batterie des Apti-
tudes Scolaires Collectives) wurde an der
Universitat Neuenburg speziell fir Selek-
tionszwecke entwickelt und im Ubertrittsver-
fahren des Kantons schon mehrmals ver-
wendet. Die Frage bleibt noch offen, ob wir
im nachsten Jahr denselben Test verwenden
werden oder nicht.

Zur Festlegung der Selektionslimiten

Bei jedem Ausleseverfahren mussen die Zu-
weisungsgrenzen gezogen werden, die meist
auf Erfahrung, selten auf wissenschaftlich
erharteten Kriterien beruhen. Auch unsere
Kommission muBte sich damit begnugen, die
bisherigen Schilerguoten zum Ausgangs-
punkt ihrer Uberlegungen betreffend Fest-
setzung der Selektionslimiten zu machen.
Man errechnete daher die Prozentzahlen der
Schuler, die im Schnitt der letzten finf Jahre
in die einzelnen Stufen Ubergetreten sind.
Das ergab folgende Verteilung:

Gymnasium: 10,8 %o

Sekundarschule: 56,2 %
AbschluBklasse: 33 %

Da wir aus Erfahrung wuBten, daB 1,2 % je-
ner Schiiler, die zum Ubertritt ans Gymna-
sium berechtigt gewesen waren, davon kei-
nen Gebrauch machten, setzten wir die Se-
lektionslimite fir das Gymnasium auf 12 %
hinauf und verkilrzten jene fir die Sekun-
darschule auf 55 %o, oder, in Prozentrange
umgesetzt:

Gymnasium: 88 -100

Sekundarschule: 33 - 88

AbschluBklasse: 0- 33

Das war ein bildungspolitischer, kein bil-
dungswissenschaftlicher Entscheid, der erst
in einigen Jahren, wenn entsprechende Er-
gebnisse vorliegen, korrigiert werden kann.
Schwierig gestaltete sich die Beurteilung von
Grenzféllen, die ja bei jeder Prifungsart auf-
treten, hier aber besonders ins Gewicht fal-

len, weil sich nicht nur Lehrerurteil und Er-
gebnis der Leistungspriufung widersprechen
konnen (LU kontra LP), sondern auch Intel-
ligenztest (IT) und Zeugnisnoten (ZEU). In
der ersten Auswertung untersuchten wir spe-
ziell die Abweichungen zwischen IT und den
ubrigen Auswabhlkriterien (LP, LU, ZEU).

Entscheid bei Grenzfillen

Der Erziehungsrat entschied, daB der Com-
puter die 50 kraBesten Abweichungen her-
aussuchen sollte, die dann von der Kommis-
sion untersucht werden muBten. Die ur-
springliche Absicht, diese 50 Priflinge
einem speziellen Test zu unterziehen, wurde,
weil zu aufwendig, fallen gelassen, und man
begnligte sich damit, den endglltigen Ent-
scheid einfach auf Grund des Gesamtresul-
tates zu fallen, ohne Ricksicht auf die Diffe-
renzen. Zur Zeit werden andere Maglichkei-
ten geprift, die hier nur angedeutet werden
kdnnen:

a) Entscheid positiv, wenn einer der beiden
Teile (LP+ LU+ ZEU) — (IT) positiv ist.

b) Entscheid positiv, wenn zwei der drei
Teile (LP) — (LU+ZEU) - (IT) positiv ist.

¢) Provisorische Aufnahme der X- und Y-
Falle.

Ausblick

Soweit zu diesem Zeitpunkt ein Urteil ge-
fallt werden kann, darf behauptet werden,
daB sich das neue Ubertrittsverfahren be-
wahrt hat, auf jeden Fall eine Verbesserung
des bisherigen Ausleseverfahrens darstellt.
Die Gesprache mit den Eltern verliefen fast
alle positiv, die Zah! der Schuler, die nach
der Probezeit zuriickversetzt werden muBten,
blieb zwar unverandert, ebenso die Zahl je-
ner, die die 6. Klasse zu repetieren wunsch-
ten. Das kann z. T. aber damit erklart werden,
daB alle Schiler die Prufung zu bestehen
hatten und somit auch jene eine Chance er-
hielten, die sich bisher gar nicht einer Pri-
fung stellen wollten.

Kritisiert wurde von verschiedenen Seiten
die starke Gewichtung des sogenannten In-
telligenztestes (Schuleignungstestes). Die
Kommission mdchte an den 40°%. jedoch
festhalten, weil der IT eindeutig die objek-
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tivsten Resultate ergibt. Denkbar ware aller-
dings auch folgende Verteilung:

LU+ ZEU 33 %
LP 142 33 9%,
IT 33 %

Psychologisch gesehen ware eine solche

Gewichtung vielleicht sogar von Vorteil. Wir

werden auf jeden Fall untersuchen miissen,

inwieweit eine derartige Gewichtung die Re-
sultate unserer ersten Prufung verdndern
wirde. Ergaben sich nur geringe Differen-
zen, konnte sich die Kommission mit einer

Anderung einzelner Prozentanteile einver-

standen erklaren.

Welche Korrekturen jedoch wirklich notwen-

dig sind, wird sich erst in einigen Jahren

zeigen, wenn wir die Karteikarten, die wir
von jedem Schiler anlegen, auswerten kon-
nen. Diese Karteikarten enthalten alle fir
uns wichtigen Informationen, also neben den

Resultaten der Ubertrittspriifung auch die

spateren schulischen Leistungen — bis zur

Matura. Sie mussen von den Schulleitern

nachgefihrt werden und sind, sobald ein

Schiler ins Erwerbsleben oder an die Uni-

versitat ubertritt, der Erziehungsdirektion ab-

zuliefern.

Seit AbschluB der Priufung im vergangenen

Frihjahr hat unsere Kommission bereits

wieder achtmal getagt und dem Erziehungs-

rat auf Grund der gemachten Erfahrungen
folgende Antrage gestellt:

1. Die Sekundarlehrer haben bei samtlichen
Prafungen, also auch bei der Durchfih-
rung des Schuleignungstests, anwesend
zu sein. '

2. Die Primarlehrer sind inskiinftig verpflich-
tet, dem Rechnungsbuiro bekanntzugeben,
von welchem Schuljahr an evil. vorhan-

Die Priifungsunterlagen im Wortlaut

Soweit dies moglich ist, bringen wir im fol-
genden alle jene Unterlagen zum Abdruck,
die fir Sie von Interesse sein kénnen. Die
1. Leistungsprifung publizieren wir nicht,
weil sie der Prifungsreihe der IMK entnom-
men, wenn auch leicht modifiziert worden
war (siehe Einfihrung!). Hingegen veréffent-
lichen wir den Elternbrief mit den Resulta-
ten der 1. Leistungsprifung.

dene fremdsprachige Kinder unsere Schu-
le besucht haben.

3. Das Rechnungsbiro wird beauftragt, ab-
zuklaren, ob Knaben und Madchen beim
Schuleignungstest ungefahr gleiche Resul-
tate erzielt haben.

4. Bei der Bekanntgabe der Teilresultate ist
die bisherige Einteilung der Schiiler in
bloB vier Leistungsgruppen in deren zehn
zu verfeinern.

5. Die Endresultate des Ubertrittsverfahrens
sind den Eltern bis spatestens vier Wo-
chen vor SchulschluB bekanntzugeben.

6. Das Lehrerurteil, dessen Text noch diffe-
renzierter gestaltet und dessen Punkte-
skala von bisher 5-1 mit dem Mittelwert 3
auf 7-3 mit dem Mittelwert 5 verandert
werden soll, ist in Zukunft mit den letzten
Teilresultaten den Eltern ebenfalls mitzu-
teilen.

Zunachst wird jedoch unsere Kommission
an die wissenschaftliche Auswertung des
vorhandenen Zahlenmaterials gehen mius-
sen. Sofern sich daraus neue Perspektiven
ergeben sollten, wirden wir die Ergebnisse
zZu einem spateren Zeitpunkt in der «schwei-
zer schule» publizieren.

Fir die Ubertrittskommission:
Dr. Claudio Hiippi, Prasident

Die Kommissionsmitglieder:

Dr. Johann Brandle, Gymnasiallehrer, Zug
Ernst Kipfer, Gymnasiallehrer, Zug

Robert Lussi, Sekundarlehrer, Zug

Hans Gdldi, Sekundarlehrer, Oberageri
Sr. Raphaela Pfulg, Primarlehrerin,
Menzingen

Eduard Bachmann, Primarlehrer, Zug

Brief an die Eltern mit den Resultaten der
1. Leistungspriifung

Sehr geehrte Eltern,

Ihr Sohn/ Ihre Tochter. ... hat an der kantonalen
Leistungsprifung 1. Teil, welche am 4. und 5. Nov.
1971 durchgefihrt wurde, folgende Resultate er-
zielt:

Sprache: bei einem Maximum von 40 Punkten
... Punkte.

Rechnen: bei einem Maximum von 40 Punkten
... Punkte.



	Einführung

